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Die Erstellung einer Bescheinigung für 
Patienten, bei denen eine Abschiebung 
ansteht, stellt häufig eine große Her-
ausforderung dar . Viele kennen das: 
Einerseits bestehen der Wunsch und 
die Pflicht, eine aussagekräftige Be -
scheinigung auszustellen . Ande-
rerseits sind die Voraussetzun-
gen und rechtlichen Grundlagen 
für die Erstellung von Bescheini-
gungen vielen Kolleginnen und 
Kollegen nicht vollständig 
bekannt . Mit diesem Artikel 
möchten wir Hinweise und Emp-
fehlungen mitgeben .*

Als Erstes sollen aber der Pro-
zess, der zu einer Abschiebung führt, 
sowie grundlegende Be  griffe erklärt 
werden . Bei Asylsuchenden entschei-
det das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) „auf Basis der per-
sönlichen Anhörung und der eingehen-
den Überprüfung von Dokumenten und 
Beweismitteln“ [1] über den Asylantrag . 

„Wenn für keine der vier Schutzformen 
( . . .) die Voraussetzungen erfüllt sind, 
erhalten Antragstellende einen ableh-
nenden Bescheid, verbunden mit einer 
Abschiebungsandrohung“ [1] . 

Was bei Asylsuchenden mit schwer
wiegenden Erkrankungen passiert
In diesem Fall gilt die Regel des natio-
nalen Abschiebungsverbots: „Ein schut z-
suchender Mensch darf nicht rückge-
führt werden, wenn die Rückführung in 
den Zielstaat (…) eine erhebliche kon-
krete Gefahr für Leib, Leben oder Frei-

heit besteht . Erhebliche konkrete Ge -
fahr aus gesundheitlichen Gründen 
liegt dann vor, wenn lebensbedrohliche 
oder schwerwiegende Erkrankungen 
sich durch eine Rückführung wesent-
lich verschlimmern würden“ [1] . Um 

dies zu überprüfen, gibt das BAMF in 
der Regel ein Gutachten in Auftrag: 
Kann die Krankheit für den Fall einer 
Abschiebung ausreichend weiterbe-
handelt werden? Führt die Nicht-
Behandlung zum Tod oder zur Gesund-
heitsverschlechterung?
Mit der Entscheidung über den Asylan-
trag endet die Zuständigkeit des BAMF . 
Sollte ein nationales Abschiebungsver-
bot festgestellt werden, darf keine 
Rückführung erfolgen und dem Betrof-
fenen soll von der Ausländerbehörde 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den [1] . Andernfalls droht eine Abschie-
bung . In beiden Fällen ist die Ausländer-
behörde für die Umsetzung zuständig .

Weshalb die Feststellung einer 
Reiseunfähigkeit wichtig ist
Recht häufig werden Ärztinnen und 
Ärzte um Schreiben (korrekt genannt: 
qualifizierte ärztliche Bescheinigung) 
gebeten, welche die Gründe schildern 
sollen, weswegen die Abschiebung 
nicht realisierbar ist . Voraussetzung für 
das Durchführen einer Abschiebung ist 

– unter anderem – die Reisefähigkeit . 

Wer nicht reisefähig ist, kann nicht 
abgeschoben werden . Dies ist ein zen-
traler Punkt, welcher uns Ärzte direkt 
betrifft . Die abzuschiebende Person 

„muss eine Erkrankung, die die Abschie-
bung beeinträchtigen kann, durch eine 

qualifizierte ärztliche Bescheini-
gung glaubhaft machen“ [2] . Bei 
der qualifizierten ärztlichen 
Bescheinigung hilft es nicht, zu 
schildern, wie beeinträchtigend 
die Erkrankung ist oder wie sich 
in der Heimat verschlimmern 
wird . Es muss konkret erklärt 
werden, warum die Person nicht 
reisefähig ist . 

Was bedeutet eigentlich 
Reisefähigkeit?
Zur Prüfung der Reisefähigkeit muss 
zunächst die Transportfähigkeit festge-
stellt werden, anschließend die Reise-
fähigkeit im weiteren Sinne . Die Trans-
portfähigkeit umfasst die Frage, ob 
sich der Gesundheitszustand durch 
und während der Reise wesentlich ver-
schlechtert oder eine Lebens- oder 
Gesundheitsgefahr transportbedingt 
entsteht . Die Reisefähigkeit im weite-
ren Sinne umfasst die Frage, ob außer-
halb des eigentlichen Transportvor-
gangs eine erhebliche konkrete Ge -
sundheitsgefahr für die Person besteht, 
mithin ob das ernsthafte Risiko be -
steht, dass sich unmittelbar durch die 
Abschiebung als solche der Gesund-
heitszustand wesentlich oder gar le -
bensbedrohlich verschlechtert, was die 
Suizidgefahr miteinschließt .

Wie sich qualifizierte ärztliche 
Bescheinigungen korrekt 
erstellen lassen
Die korrekte Erstellung ist gesetzlich 
geregelt, soll durch Fachärzte erfolgen 

Die qualifizierte ärztliche Bescheinigung 
in Abschiebungsverfahren

*  Dieser Artikel entstand mit Unterstüt-
zung der psychosozialen Zentren für 
Geflüchtete in Sachsen sowie von Herrn 
Lauber, Frau Hildebrand und Herrn 
Streller (Ausländerbehörde Leipzig)

„Ein schutzsuchender Mensch 
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wenn die Rückführung in den 
Zielstaat (…) eine erhebliche 

konkrete Gefahr für Leib,  
Leben oder Freiheit besteht.“
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und die „Umstände, auf deren Grund-
lage eine fachliche Beurteilung erfolgt 
ist, die Methode der Tatsachenerhe-
bung, die fachlich-medizinische Beur-
teilung des Krankheitsbildes (Diagnose), 
den Schweregrad der Erkrankung, den 
lateinischen Namen oder die Klassifi-
zierung der Erkrankung nach ICD 10 
sowie die Folgen, die sich nach ärztli-
cher Beurteilung aus der krank-
heitsbedingten Situation voraus-
sichtlich ergeben, enthalten . Zur 
Behandlung der Erkrankung er -
forderliche Medikamente müs-
sen ( . . .) aufgeführt sein“ [2] . 

Das Einholen einer Bescheini-
gung über Reisefähigkeit liegt in 
der Verantwortung des Betroffenen . 
Demnach ist die Person „verpflichtet, 
der zuständigen Behörde die ärztliche 
Be  scheinigung (…) unverzüglich vorzu-
legen“ [2] . Als Grundlage für eine solche 
Zeitknappheit nimmt der Gesetzgeber 
an, dass je  mand, der aufgrund einer 
Krankheit reiseuntauglich ist, sich 
sowieso in fachärztlicher Behandlung 
befindet und die entsprechende qualifi-
zierte ärzt liche Bescheinigung zeitnah 
einholen kann .

Warum ärztliche Bescheinigungen 
in der Praxis nicht den gesetzlichen 
Voraussetzungen entsprechen
Häufige Gründe für die Ablehnung 
durch die Ausländerbehörden sind die 
Erstellung durch Psychologen, Ärzte in 
Weiterbildung, Fachärzte für krank-
heitsfremde Fachgebiete . Oft beant-
worten solche Bescheinigungen andere 
Fragen als erforderlich oder die forma-
len Voraussetzungen sind nicht erfüllt .

In der Regel werden die qualifizierten 
ärztlichen Bescheinigungen bei soma-
tischen Erkrankungen unproblematisch 

berücksichtigt . Anders ist es bei psy-
chischen Erkrankungen . Die Frage, ob 
eine psychische Erkrankung oder die 
Suizidalität zu einer Reiseunfähigkeit 
führen, ist nicht einfach zu beantwor-
ten . Diesbezüglich sind einige Anmer-
kungen erforderlich . Die ärztliche Be -
scheinigung ist „unverzüglich vorzule-
gen“ [2] . Allerdings befindet sich nicht 

jede Person mit Suizidgedanken in 
fachspezifischer Behandlung . In vielen 
Regionen ist der Zugang zur psychiatri-
schen Versorgung erschwert, es liegen 
sprachliche und kulturelle Barrieren vor . 
Außerdem ist der Umgang mit einem 
sensiblen Thema wie Suizidalität in vie-
len Kulturen tabuisiert und schambe-
setzt . Als Resultat dieser Umstände 
kann die Einholung der Bescheinigung 
oft nicht unverzüglich, wie im Gesetz 
vorgegeben, erfolgen . Ferner wird 
argumentiert, dass suizidale Handlun-
gen während der Reise durch ärztliche 
Maßnahmen verhindert werden kön-
nen . Daraus entstehen ethische Fra-
gen: Sind ärztliche Maßnahmen zum 
Vollziehen einer Abschiebung anzu-
wenden? Wird die Person im Heimat-
land adäquat psychiatrisch weiterbe-
handelt? Soll die Person aus einer Situ-
ation der äußeren Sicherheit mit Be -
handlungsoptionen in Deutschland in 
eine Situation der Unsicherheit zurück-
geführt werden und mit welchen Kon-
sequenzen? Dürfen die suizidalen Ge -
danken gesondert gewertet werden, 
wenn eine Abschiebung ansteht? 

Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft 
der Psychosozialen Zentren für Flücht-
linge und Folteropfer (BAfF) fordert 
Änderungen bei den gesetzlichen An -
forderungen: Demnach müssen die 
Stellungnahmen von Psychologen be -
rücksichtigt werden [3] und „die for-
mellen Anforderungen an Bescheini-
gungen […] realistisch von den behan-

delnden Fachkräften erfüllbar 
sein . Die aktuellen Anforderun-
gen an qualifizierte Bescheini-
gungen sind zu hoch“ [3] . Ferner 
sollen laut BAfF die Ermittlungs-
pflicht und Kostenübernahme bei 
den Behörden liegen [3] .

Was können wir Ärztinnen und 
Ärzte tun, wenn eine qualifizierte ärzt-
liche Stellungnahme von Patienten 
angefordert wird? Die Gesetzlage nach 
§ 60a Aufenthaltsgesetz berücksichti-
gen . Die Ausländerbehörden belehren 
den Personenkreis über die Anforde-
rungen an eine qualifizierte ärztliche 
Bescheinigung beziehungsweise kann 
die Belehrung angefordert werden . Als 
weitere Ansprechpartner stehen die 
BAfF und in Leipzig, Dresden und 
Chemnitz die jeweiligen psychosozialen 
Zentren (PSZ) für Geflüchtete sowie die 
Migranten- beziehungsweise Auslän-
derbeiräte gerne zur Verfügung . Die 
Kontaktdaten sind auf den jeweiligen 
Internetauftritten zu finden .
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